
 

Emissionshandel 
Luther News, 1. Juli 2010 

Neue Steuerschuldnerschaft beim Handel mit CO2-Zertifikaten 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir möchten Sie daran erinnern, dass ab heute (1. Juli 2010) für den Handel mit Emissionszertifikaten eine Änderung 
des Umsatzsteuerrechts gilt.  

 
Steuerschuldner der Umsatzsteuer ist ab 1. Juli 2010 nicht mehr der Veräußerer von Emissionszertifikaten, sondern 
deren Empfänger (§ 13 b Abs. 5 Satz 1 i.V.m. Abs. 2 Nr. 6 UStG, sog. Reverse-Charge-Verfahren), sofern es sich bei 
ihm um ein Unternehmen handelt. Privatpersonen sind von dieser Regelung nicht betroffen. 

 
Die Gesetzesänderung gilt für die in § 3 Abs. 4, 5 und 6 TEHG genannten EUAs, ERUs und CERs.  

 
Die neue Regelung führt dazu, dass auch bei Geschäften zwischen Steuerinländern ab dem 1. Juli 2010 keine Um-
satzsteuer mehr offen ausgewiesen werden darf. Bei grenzüberschreitenden Geschäften galt dies bereits nach dem 
bisherigen Recht (§ 13b Abs. 1 Nr. 1 UStG a.F., jetzt § 13b Abs. 2 Nr. 1 UStG).  

 
Jeder Unternehmer, der von einem anderen Unternehmen Emissionszertifikate erwirbt, muss deshalb ab dem 01. Juli 
2010 darauf achten, dass ihm hierfür keine Umsatzsteuer in Rechnung gestellt wird. Eine gleichwohl in Rechnung 
gestellte und bezahlte Umsatzsteuer wäre nicht als Vorsteuer abzugsfähig. Der Erwerber hat die von ihm nach § 13b 
UStG geschuldete Umsatzsteuer in seiner Umsatzsteuervoranmeldung anzugeben und kann sie gleichzeitig, soweit er 
zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, als Vorsteuer abziehen. Auf diese Weise entsteht bei voller Vorsteuerabzugsbe-
rechtigung aus diesem Geschäft keine Umsatzsteuerzahllast. 

 
Die Verkäufer der oben genannten Emissionszertifikate müssen darauf achten, bei Verkäufen an Unternehmer in ih-
ren Rechnungen keine Umsatzsteuer auszuweisen, um nicht nach § 14c UStG eine falsche Rechnung mit entspre-
chender Steuerschuld zu generieren. Der Verkäufer hat in seiner Rechnung jedoch einen Hinweis auf die Steuer-
schuldnerschaft des Leistungsempfängers aufzunehmen (§ 14a Abs. 5 UStG). 

 
Ziel der Neuregelung ist die Bekämpfung von Steuerbetrug. Wie Sie vermutlich der Presse entnommen haben, fan-
den Ende April 2010 wegen Karussellbetrugs mit Emissionszertifikaten in Deutschland umfangreiche Razzien der 
Steuerfahndung im Auftrag der hessischen Staatsanwaltschaft statt. Bei diesen Steuerbetrügereien sollen mindestens 
180 Mill. € Umsatzsteuer hinterzogen worden sein. Bereits Ende 2009 waren entsprechende Vorfälle aus mehreren EU-
Staaten bekannt geworden. Indem ab sofort keine Umsatzsteuer mehr offen ausgewiesen werden darf, entfällt zukünf-
tig die Möglichkeit, im Wege des Karussellbetruges Vorsteuererstattungen aus dem Erwerb von Emissionszertifikaten 
zu erlangen.  

 
Die Neuregelung ist europarechtlich durch den neu eingeführten Art. 199a der Mehrwertsteuersystemrichtlinie (ein-
geführt mit Änderungsrichtlinie vom 16. März 2010) gedeckt. Diese Bestimmung ermöglicht es den Mitgliedstaaten, bis 
zum 30. Juni 2015 für einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren die Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfän-
gers bei Treibhausgasemissionszertifikaten einzuführen. Eine solche Einführung muss der Europäische Kommission 
vom jeweiligen Mitgliedstaat mitgeteilt werden. Bis zum 30. Juni 2014 haben die Mitgliedstaaten der Kommission einen 
Erfahrungsbericht zu übermitteln. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Dr. Stefan Kobes  Claudia Schoppen  Dr. Gernot-Rüdiger Engel 
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Falls Sie künftig diesen Newsletter der Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH nicht mehr erhalten möchten, senden 
Sie bitte eine E-Mail mit dem Stichwort "Newsletter Emissionshandel" an unsubscribe@luther-lawfirm.com. 
 
 
 

Copyright 
Alle Texte dieses Newsletters sind urheberrechtlich geschützt. Gerne dürfen Sie Auszüge unter Nennung der Quelle 
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auf den Einzelfall bezogene anwaltliche oder steuerliche Beratung. Hierfür stehen unsere Ansprechpartner an den 
einzelnen Standorten zur Verfügung. 
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Die Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH berät in allen Bereichen des Wirtschaftsrechts. Zu den Mandanten zählen 
mittelständische und große Unternehmen sowie die öffentliche Hand. Luther ist das deutsche Mitglied von Taxand, dem 
weltweiten Netzwerk unabhängiger Steuerpraxen. 
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Ihren lokalen Ansprechpartner finden Sie auf unserer 
Homepage unter www.luther-lawfirm.com. 

mailto:berlin@luther-lawfirm.com
mailto:dresden@luther-lawfirm.com
mailto:dusseldorf@luther-lawfirm.com
mailto:frankfurt@luther-lawfirm.com
mailto:essen@luther-lawfirm.com
mailto:hamburg@luther-lawfirm.com
mailto:hanover@luther-lawfirm.com
mailto:cologne@luther-lawfirm.com
mailto:leipzig@luther-lawfirm.com
mailto:mannheim@luther-lawfirm.com
mailto:munich@luther-lawfirm.com
mailto:stuttgart@luther-lawfirm.com
mailto:brussels@luther-lawfirm.com
mailto:budapest@luther-lawfirm.com
mailto:mkoksal@lkk-legal.com
mailto:luxembourg@luther-lawfirm.com
mailto:shanghai@luther-lawfirm.com
mailto:singapore@luther-lawfirm.com

